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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Mitgliedstaaten er-
greifen alle zur Durchführung der recht-
lich bindenden Rechtsakte der Union
erforderlichen innerstaatlichen Maß-
nahmen.

(2) Bedarf es einheitlicher
Bedingungen für die Durchführung der
rechtlich bindenden Rechtsakte der U-
nion, so können mit diesen Rechtsakten
der Kommission oder - in Sonderfällen
und in den in Artikel I-39 genannten
Fällen - dem Rat Durchführungsbefug-
nisse übertragen werden.

(3) Ein europäisches Gesetz
legt im Voraus allgemeine Regeln und
Grundsätze für die Kontrolle der Durch-
führungsrechtsakte der Union durch die
Mitgliedstaaten fest.

(4) Die Durchführungs-

rechtsakte der Union ergehen in der

Form von Europäischen Durch-

führungsverordnungen oder Europäi-

schen Durchführungsbeschlüssen.

(1) Denie Mitgliedstaaten
obliegt die ergreifen alle zur Durchfüh-
rung der rechtlich bindenden Rechtsakte
der Union erforderlichen innerstaatli-
chen Maßnahmen.

(2) Bedarf es ausnahms-
weise einheitlicher Bedingungen für die
Durchführung der rechtlich bindenden
Rechtsakte der Union, so können mit
diesen Rechtsakten der Kommission
oder - in Sonderfällen und in den in Arti-
kel I-39 genannten Fällen - dem Rat
Durchführungsbefugnisse übertragen
werden.

(3) Ein europäisches Gesetz
legt im Voraus allgemeine Regeln und
Grundsätze für die Kontrolle der Durch-
führungsrechtsakte der Union durch die
Mitgliedstaaten fest.

(4) Die Durchführungs-

rechtsakte der Union ergehen in der

Form von Europäischen Durch-

führungsverordnungen oder Europäi-

schen Durchführungsbeschlüssen.
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Begründung:

Hinsichtlich des Erlasses von Durchführungsrechtsakten durch Kommission und
Rat (Art. I-36 Abs. 2) fehlt unverändert die Klarstellung, dass die Durchführung der
Rechtsakte der Union grundsätzlich den Mitgliedstaaten obliegt und nur aus-
nahmsweise Durchführungsbefugnisse auf die Kommission oder den Rat übertra-
gen werden können.


